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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 
73/J-NR/1975,betreffend Benachteiligungß;erSonderschüler bei 
der Veranstaltung von Schulschikursen, die die Abgeordneten 
PETER und Genossen an mich richteten, beehre ich mich wie 
folgt zu beantworten: 

Die Klassenschülerhöchstzahlen für Sonder­
schulen'sind im § 27 des Schulorganisationsgesetzes BGBl. Nr. 
242/1962 derart festgelegt, daß die Zahl d'er Schüler in einer 
Klasse einer Sonderschule für blinde Kinder, einer Sonder­
schule für taubstumme Kinder oder einer Sonderschule für 
sc~werstbehinderte Kinder 10, die Zahl der Schüler in einer 
Klasse einer Sonderschule für sehgestörte Kinder 12 und die 
Zahl der Schüler in einer Klasse einer sonstigen Sonderschule 
18 nicht übersteigen darf. 

In der Verordnung des Bundesministers für Unter­
richt und Kunst vom 24. Juni 1974, BGBI. Nr. 369, über die Art, 
die Anzahl und die Durchführung von Schul veranstaltungen, An­
lage C, sind die bei der Durchführung von Schikursen zu be­
achtenden besonderen Bestimmungen enthalten. 

Nach PuI,lkt 2 sind Schul schikurse grundsätzlich 
als Klassenschikurse durchzuführen, wobei die Teilnahme von 
wenigstens 60 von H.der Schüler einer Klasse erforderlich ist. 
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Der Punkt 5 setzt dagegen die Größe der beim Schiunterricht 
zu bildenden Kursgruppen in Hinblick auf die Sicherheit der· 
Schüler mindestens mit 10, höchstens jedoch mit 15 Schülern 
fest. Dies bedeutet, daß bei nur sechzigprozentiger Beteili­
gung bei einzelnen Sonderschulsparten die Klassengröße unter 
die angegebene Mindestkursgruppengröße sinken kann. 

Die für der.. "Schiunterricht zu bildende Kurs­
gruppe" (Punkt 5) kann nicht größer als die Klasse selbst 
sein, sodaß bei Klassenschülerzahlenunter 10 die Kursgruppe 
der Klassengröße gleich sein muß. 

Dem Punkt 3 der Anlage C kann entnommen werden, 
daß auch in diesem Fall neben demSchikursleiter zusätzlich 
für die einzelnen Gruppen Begleitlehrer vorzusehen sind, wo­
durch im allgemeinen eine auch für Sonderschulen ausreichende 
Betreuung der Schüler gewährleistet erscheint • 

. Bei verschiedenen Behinderungsarten werden 
allerdings die geltenden Bestimmungen niCht ausreichen, um 
die Sicherheit der Schüler und eine'geordnete Durchführung 

I 

des Schulschikurses zu gewährleisten, sodaS ergänzende Rege-
lungen für Sonderschulen in Er\vägung stehen. 

Die Verordnung zum Scp.u11mterrichtsgesetz, 
betr.: Schulveranstaltuilgen, regelt den Normalfall. Es war . 
also VOll der Zielsetzung der Schikurse und von den organi-
satorischen Grundlagen auszugehen, die die Sicherheit ge,­
währleisten und einen vertretbaren finanziellen Aufwand 
nicht überschreiten. 

Das Bundesministerium für Unterri::ht und 
Kunst hat ,,~on jeher Kurse mit nur einer einzigen Kurs gruppe 
als ungünstige Lösung angesehen, da dabei Schvderigkeiten 
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sowohl hinsichtlich der Kooedukation (für·Mädchen ist eine 
eigene \'Jeibliche Begleitperson vorzusehen) v'lie auch hinsicht­
lich der Einteilung der Schüler in verschiedene Leistungs­
gruppen entstehen.. Es ist weder für den Unterrichtsertrag 
noch für die Sicherheit der Schüler günstig, in einer einzigen 
Gruppe Anfänger, mäßig Fortgeschrittene und Könner zu vereinen~ 
Auch der gemeinschafterziehliche Aspekt kann bei sehr kleinen 
Gruppen nicht voll zum tragen gebracht werden. 

Aus diesem Grunde wurde immer wiederem:pfohlen~ 
. auch bei den Klassenschikursen mehrere Klassen zu einer Einheit 
. zusammenzufassen; dies könnte auch für zwei Sonderschulklassen 
mit nur 6 oder 7 Schülern der Fall sein, wobei für die 12 Teil­
nehmer ein Schikursleiter und zusätzlich ein Begleitlehrer zu 
bestimmen sind. Damit könnte man wenigstens' 'zwei Leistungsgrup­
pen bilden. Bei schwereren Behinderungen muß auf grund der ge­
gebenen Situation und wegen des erhöhten Risikos ohnedies eine 
Sonderregelung getroffen werden (dies geschieht tatsächlich 
beispielsweise bei den Schikursen des Bundes-·Blindeninsti tutes) .. 

Auch 'degen der Bahnermäßigung und der Ermäßigung 
bei Schiliften sind Gruppen unter 10 Schülern kaum vertretbar. 

Bei einer Novellierung der Verordnung wird da­
her weniger eine Änderung der Gruppengröße als die Möglichkeit 
der Führung von Sammelkursen - wie dies schon in den seiner­
zeitigen Schikurserlässen 1949 und 1965 enthalten war - vorzu­
selien sein. 
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